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Ist die persönliche und berufliche Ehre eines hessischen Amtsgerichtsdirektors, 

heutigen Parlamentarischen Staatssekretärs, schutzwürdiger 

als die eines mittelständischen Unternehmers?
Der Strafrechtsfall SLAVIATOURS, die hessische Justiz und der Parlamentarische 

Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz, Alfred Hartenbach

Ein Tatsachenbericht als Anstoß zu überfälliger öffentlicher Diskussion

Fehlurteil, Justizwillkür, Justizverbrechen und der tatsächliche Fall SLAVIATOURS

Ohne Gewährung verfassungsvorgeschriebenen rechtlichen Gehörs, ohne in der ZPO vorgeschriebene richterliche Bemühungen um Wahrheitsfindung, ohne Hinzuziehung auch nur eines einzigen der geforderten Sachverständigen im für die Rechtsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland präjudizlosen Konflikt eines nordhessischen Mittelständlers gegen hessische, bundesdeutsche, sowjetische Staatsmacht verurteilte die 2. Zivilkammer des Landgerichts Kassel am 01.12.1987 die SLAVIATOURS Donauschiffsreisen und Kreuzfahrten GmbH zur Zahlung von DM 2,3 Millionen angeblich der Sowjetischen Donaureederei vorenthaltenen, in SLAVIATOURS Besitz einbehaltenen Kundengeldes aus den Jahreseinnahmen der Donausaison 1984. 

Der Kartellsenat des OLG Frankfurt sattelte noch eins drauf. Nach einer Anhörungsfarce vom 29.06.1989 verurteilte er ohne Gewährung rechtlichen Gehörs, ohne die geringsten richterlichen Bemühungen um Wahrheitsfindung, ohne Hinzuziehung auch nur eines einzigen Sachverständigen die SLAVIATOURS GmbH zur Zahlung von DM 2,8 Millionen angeblich in SLAVIATOURS Besitz einbehaltenen eingenommenen Kundengeldes der Donausaison 1984. 

Am 26.08.1991 bezifferte der Hofgeismarer Amtsgerichtsdirektor Hartenbach vor meinem Rechtsanwalt und mir die von meiner Frau und mir als einzigen Gesellschaftern der SLAVIATOURS GmbH angeblich zivilrechtswidrig einbehaltenen Kundengelder auf DM 3,2 Millionen, weswegen die Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung, notfalls unter erneuter Anwendung von Beugehaft unerläßlich sei. 

Die offenliegenden unwiderlegbaren Beweise der tatsächlichen Schuld- und Schuldenlage

Die 2. Zivilkammer, der Kartellsenat, der Amtsgerichtsdirektor waren sich bewußt, daß sie offenliegende unwiderlegbare Beweise über den tatsächlichen Verbleib der in der Donausaison 1984 eingenommenen 5 Millionen Mark Kundengeldes vorsätzlich unterdrückten, die SLAVIATOURS GmbH und deren Gesellschafter vorsätzlich falsch verdächtigten, verleumdeten, vorsätzliche Verfolgung Unschuldiger begingen, um gegen Unschuldige vollstrecken zu können, Rechtsbeugung begingen, Bruch des ordre public des Rechtsstaates Bundesrepublik Deutschland. Sie wußten, daß eine GmbH mit DM 100.000,- Stammkapital nur in dieser Höhe haftet, zahlen kann und wird. Sie wußten, daß die Verurteilung der GmbH zu Millionenzahlungen nur auf Löschung abzielen kann.

Der in Eingang, Verwendungszweck, Wiederausgang bankmäßig lückenlos belegte Geldverkehr der SLAVIATOURS GmbH, die vom Finanzamt unbeanstandeten Bilanzen beweisen unwiderlegbar, daß die SLAVIATOURS GmbH sämtliche Einnahmen der Donausaison 1984 bereits in 1983 (aus Kundenanzahlungen für 1984) und 1984 (aus Restzahlungen unserer Donaupassagiere) nach Abzug bei sparsamster Wirtschaftsführung unerläßlicher Betriebskosten nach Moskau überwiesen hat. 

Vom 12.12.1985 datiert der Prüfbericht des Steuerbevollmächtigten meines Berufsverbandes asr: „Keine Gelder für betriebsfremde Zwecke verwandt ... Der Sowjetischen Donaureederei (SDP) bzw. entsprechenden Behörden (Morpasflot) keine Gelder vorenthalten“.  

Vom 17.12.1985 datiert der persönliche Brief des Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, MdB Rudi Walther, an Bundeswirtschaftsminister Dr. Martin Bangemann: „Familie Kozica hat ihren gesamten Haus- und Grundbesitz der Bank verpfändet, um den ihr aufgezwungenen Konflikt trotz des Boykotts durch den einzigen Geschäftspartner bis heute durchzustehen. Der völlige wirtschaftliche Zusammenbruch droht“. (Von MdB Walther, SPD, hat MdB Hartenbach, SPD, den Wahlkreis in 1994 übernommen).

Bereits vom 11.12.1985 datiert der Brief des Moskauer Botschaftsrates Dr. Otto Heeger an Bundestagsvizepräsident Heinz Westphal: „SLAVIATOURS hat offensichtlich Pionierarbeit bei der Einführung sowjetischer Donaukreuzfahrtschiffe auf dem deutschen Markt geleistet. ... Bisher konnten die sowjetischen Gesprächspartner auf den verschiedenen Ebenen vom Nutzen einer einvernehmlichen Regelung nicht überzeugt werden, nicht zuletzt wohl wegen der Vertragsklausel, die ein Schiedsgericht in Moskau vorsieht. Dadurch ist weitgehend ausgeschlossen, daß die sowjetischen Unternehmen in einen Prozeß vor deutschen Gerichten verwickelt werden, der unter Umständen ihren guten Ruf in Mitleidenschaft ziehen könnte“. 

Obendrein hat die Bundesregierung selbst amtlich ermittelt, und zwar durch das der Dienstaufsicht des Bundeswirtschaftsministers unterstellte Bundeskartellamt, wofür wir Millionen Mark zuviel nach Moskau haben überweisen müssen: für wettbewerbsrechtswidrig betrügerisch überhöhte Charterrechnungen der sechs Vollcharterjahre 1979-84 im Rahmen eines uns sowjetischerseits aufgezwungenen finanziellen Schneeballsystems (siehe zehnseitigen Aktenvermerk vom 30.07.1985, leicht verkürzt abgedruckt in: »Der Fall SLAVIATOURS - Bundesregierung und hessische Justiz als Erfüllungsgehilfen sowjetischer Wirtschaftskrimineller«, SLAVIA-Verlag, 2002, SS. 77-84). 

Bundeskartellamt, Bundesregierung, die hessischen Strafverfolgungsbehörden, die hessischen Gerichte kannten die tatsächliche Sach- und Rechtslage, die tatsächliche Schuld- und Schuldenlage des Konflikts aus unwiderlegbaren Beweise genaustens. Als um den Fall SLAVIATOURS entstandene kriminelle Vereinigung fühlten sie sich aber in lückenloser gegenseitiger Deckung so stark, daß sie es in 1992 wagen konnten, sich selbst eines für die Rechts- und Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland beispiellosen Prozeßbetruges zu überführen. Sie löschten in 1992 die von 1985 bis 1991 wegen zivilrechtswidrigen angeblichen Millionenbesitzes verfolgte, verurteilte, ruinierte SLAVIATOURS Donauschiffsreisen und Kreuzfahrten GmbH von Amts wegen mit dem genau entgegengesetzten Urteil, sie sei vermögenslos, aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Hofgeismar. Beide Urteile stehen bis heute in voller Rechtskraft unaufgehoben nebeneinander fort. Sie schließen sich in ihren richterlich zugrundegelegten Sachverhalten gegenseitig aus.

Sie sind ihrer Natur nach vorsätzliche Fehlurteile, gemäß ihrer Entstehung Regierungs- und Justizwillkür, in ihren Auswirkungen ein beispielloses Regierungs- und Justizverbrechen am schuldlosen Staatsbürger. Die für jedermann erkennbare Beweislage im Fall SLAVIATOURS und die in diametralem Gegensatz dazu gefällten regierungsamtlichen und richterlichen Urteile sind Beweis dafür, daß die Alltagspraxis im Dritten Reich und der DDR, Regierungsverbrechen an unbeugsamen gesetzes- und verfassungstreuen Staatsbürgern durch zusätzliche Justizverbrechen zu verfestigen, in Einzelfällen im Bundesland Hessen, in der Bundesrepublik Deutschland weiterexistiert.

Über diesen tatsächlichen Fall SLAVIATOURS läßt die kriminelle Vereinigung nicht mit sich reden. Mit keinem einzigen Wort geht sie auf diesen tatsächlichen Sachverhalt ein, verweigert jegliche Argumentation. Sie hält ihr Opfer mitten im Rechtsstaat, genauer: hinter dessen Fassade, seit nunmehr neunzehn Jahren in rechtsfreiem Raum gefangen, in den hinein Prozeßordnung, Gesetz, Grund- und Menschenrechten der Zugang verwehrt bleibt. 

Die dem Verbrechensopfer zugefügten Schäden

Mit der Einstellung des rechtsstaatlich zuständigen, von den Sowjets unbeeinflußbaren, deshalb gefürchteten Kartellverwaltungsverfahrens nahmen uns Bundeskartellamt und Bundesregierung die Möglichkeit, einen Saldo von DM 2,3 Millionen aus Moskau zurückzuholen, notfalls durch An-die-Kette-legen eines Schiffs der Sowjetischen Donaureederei in deutschem Hafen. Mit ihrer Rechtfertigung von Boykott, Einstellung des Kartellverwaltungsverfahrens und des uns aufgezwungenen Zivilprozesses fuhr die Bundesregierung den Verkehrswert der SLAVIATOURS Donauschiffsreisen und Kreuzfahrten GmbH –bei kontinuierlich expandierenden Spezialveranstaltern identisch mit dem letzten Jahresumsatz– von DM 5 Millionen über Nacht auf Null herunter. 

Im Vertrauen auf den Rechtsstaat haben wir trotz Boykott unser achtköpfiges Spezialistenteam nicht zum 31.12.1984 entlassen, sondern das ganze Jahr 1985 hindurch bezahlt aus Verpfändung unseres unbelasteten Privateigentums an Haus, Grundstücken, Lebensversicherungen im damaligen Wert von DM 600.000,-. Der kriminellen Vereinigung war bewußt, daß wir dieses Privateigentum, damit unsere Altersversorgung, nicht wiederauslösen können, solange uns nicht Rehabilitierung und Schadensersatz zuteil werden. So war uns bereits zum 31.12.1985 ein Schaden von DM 7,9 Millionen, zusammen mit Anwalts- und Gutachterkosten rund DM 8 Millionen, zugefügt worden. 12 Jahre fleißigster Aufbauarbeit, 1973-84, waren durch vorsätzliche regierungsamtliche wie richterliche falsche Verdächtigung und Verleumdung vernichtet worden. 

Mit den 12% Zinsen, die die hessischen Vollstreckungsgerichte sowjetischen Wirtschaftskriminellen zugebilligt haben, mit pro Jahr DM 48.000,- Sollzinsen, die wir allein für Erhalt des Besitzanspruchs auf unser verpfändetes Privateigentum an die Hausbank zu zahlen hatten, und mit pro Jahr rund DM 100.000,- entgangenem Gewinn betrug der uns zugefügte Schaden: 

über DM 10 Millionen zum Zeitpunkt des Landgerichtsurteils in 1987,

rund DM 11,5 Millionen, zum Zeitpunkt des Urteils des Kartellsenats des OLG Frankfurt in 1989,

knapp DM 16 Millionen, zum Zeitpunkt der Löschung der GmbH in 1992. 

Er beträgt heute, Wiederaufbaukosten nur zum Teil eingerechnet, um wenigstens den Marktstand von 1984 in Höhe von DM 5 Millionen wieder zu erreichen, rund € 10 Millionen. Von diesem tatsächlichen Fall SLAVIATOURS, dem Ausmaß seiner uns vorsätzlich zugefügten Schäden, steht in den über uns gefällten regierungsamtlichen und richterlichen Urteilen, in den Ausflüchten, mit denen sich die hessische Justiz, der hessische Justizminister, die Bundesjustizministerin, der Bundeswirtschaftsminister ihrer Pflicht zu Rehabilitierung und Schadensersatz entziehen wollen, kein einziges Wort.

Von der Justiz auf den Kopf gestellte Ursache/Auswirkungs-Verhältnisse

Bricht man aus einem Gewölbe einen Stein heraus, stürzt die sich gegenseitig verkeilende Konstruktion zusammen. „Singt“ einer aus einer kriminellen Vereinigung, oder gelingt es, einen daraus zu überführen, so ist der Schutz der gegenseitigen lückenlosen Deckung dahin, kann man das ganze Geflecht aufrollen. 

So ist es kein Wunder, daß innerhalb der kriminellen Vereinigung insbesondere die Justiz, um nicht in toto überführt zu werden, den ehemaligen Amtsgerichtsdirektor Hartenbach, den rechtspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, heute als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz zweithöchster Rechtspolitiker der Bundesrepublik Deutschland, vor Nachweis seines folgenschweren Fehlverhaltens, vor dessen Eingeständnis herauszuhauen sucht. Je ranghöher der Täter, desto weitreichender der politische Skandal, desto folgenschwerer der Ansehensverlust für den Rechtsstaat und dessen Staatsgewalten. 

Hartenbach hat mit seiner Unterlassungsklage vom 11.08.2003 mein Ende Februar 2002 erschienenes Buch »Der Fall SLAVIATOURS - Bundesregierung und hessische Justiz als Erfüllungsgehilfen sowjetischer Wirtschaftskrimineller« in den Rang eines Beweismittels vor Gericht erhoben. Noch im Jahre 2002 hat das OLG Frankfurt mein Buch als gerichtliches Beweismittel, mit dem ich ein Klageerzwingungsverfahren durchsetzen will, verworfen. Geht es gegen die Täter, ist mein Buch für die Justiz kein Beweismittel, geht es hingegen gegen deren Opfer, so ist das Buch für die Justiz ein Beweismittel. 

Diese Beweiswürdigung ist einer Justiz angepaßt, die einen am 28. Februar 1984 über die SLAVIATOURS GmbH vollzogenen Ausschluß von der Schiffsvergabe für 1985 keineswegs als Ursache, sondern als gerechtfertigte Antwort auf eine erst im August 1984 erfolgte Zahlungseinstellung mangels Masse der durch Boykott vom einzigen Geschäft, vom zum Erhalt der Liquidität dringend benötigten Geldzufluß in Millionenhöhe aus Verkäufen für die Saison 1985 abgeschnittenen GmbH beurteilt. Solche Beweisführung ist einer Justiz angepaßt, die mich für befähigt hält, am 14.12.1983 am Vertragsort Moskau –daher die Anwendung sowjetischen Rechts!– unterschrieben zu haben, was von dort erst am 23.12.1983 blanko mit der Bitte um Unterschriftsleistung und Retournierung postalisch an mich abgesandt worden ist, bei uns eingegangen am 10.01.1984. 

Die hessische Justiz  sollte erst einmal  Ursache-Auswirkungsverhältnisse, die dazugehörigen Daten in ihrer kalendarischen Aufeinanderfolge erkennen lernen, ehe sie es wagen darf, folgenschwere, unternehmens- und existenzvernichtende Urteile über vertrags-, gesetzes- und verfassungstreue Bürger auszusprechen.

Strikte Trennung zwischen Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren?

Die 4. Zivilkammer des LG Kassel behauptet im Beschluß vom 18.12.2003, daß es eine generelle, also auch im Falle SLAVIATOURS eingehaltene strikte Trennung gebe zwischen Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren. Das ist genau so ein Phantom wie das Phantom einbehaltene Millionen. 

Erkenntnisse, Beweise für einbehaltene Millionen haben LG Kassel und OLG Frankfurt nicht vorgelegt. Im Gegenteil: sie haben die Beweise, daß wir sämtliche Einnahmen der Donausaison 1984 nach Moskau überwiesen haben, in vorsätzlicher Rechtsbeugung strafwürdig unterdrückt. Das von Hartenbach und seinem Amtsgericht durchgeführte Vollstreckungsverfahren sollte vorgeblich den Aufenthaltsort der einbehaltenen Millionen durch Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung ermitteln. Hartenbach und sein Amtsgericht haben das gleiche Phantom hochgehalten, dem bereits LG Kassel und OLG Frankfurt, am Nasenring geführt durch sowjetische Wirtschaftskriminelle, nachgelaufen sind. Statt den Verbleib der Gelder in Rechtfertigung des Vollstreckungsverfahrens zu ermitteln, hat Hartenbach den gerichtsnotorischen Beweis erzwungen, daß es einbehaltene Millionen nicht gibt, daß die Gerichte des Erkenntnisverfahrens, allen ihnen vorliegenden Beweisen zum Trotz, einem Phantom nachgelaufen sind, diesem zu bis heute nicht widerrufener gerichtlicher Existenz verholfen haben.

Hartenbach, der über den tatsächlichen Fall SLAVIATOURS bestinformierte hessische Richter, und die rechtswidrige Löschung der GmbH  

Alfred Hartenbach hat mir am 04.07.1991 in seinem Hofgeismarer Dienstsitz eine eineinhalbstündige Anhörung gewährt. Ich habe ihm dabei den in Eingang, Verwendungszweck, Wiederausgang bankmäßig lückenlos belegten Geldverkehr der SLAVIATOURS GmbH vorgelegt, die vom Finanzamt unbeanstandeten Bilanzen. Ich habe ihm Prüfungsberichte anerkannter Sachverständiger, Testate meines Steuerbüros vorgelegt, zugleich auch den Bescheid des Kreisausschusses des Landkreises Kassel, daß wir seit März 1988 als Sozialhilfeberechtigte amtlich anerkannt sind, aber keine Sozialhilfe annehmen. Ich habe Hartenbach in dieser anderthalbstündigen Anhörung unwiderlegbar nachgewiesen, daß es weder einbehaltene Millionen eingenommenen Kundengeldes noch von mir vereinbarte Zuständigkeit eines sowjetischen Schiedsgerichts gibt. Ihm war bewußt, weil unwiderlegbar nachgewiesen, daß der vor ihm sitzende Staatsbürger, damals auch noch sein Parteigenosse, einem vorsätzlichen Regierungs- und Justizverbrechen, aufgebaut auf vorsätzlich falscher Verdächtigung, auf vorsätzlicher Verleumdung, zum Opfer gefallen ist, daß Regierung und Justiz wissentlich Unschuldige verfolgen, um gegen diese vollstrecken zu können. 

Ein jeder Staatsbürger ist gehalten, Verbrechen anzuzeigen. Ein jeder Amtsträger ist verpflichtet, dagegen einzuschreiten. Keinem einzigen Richter ist es gestattet, an Verbrechen mitzuwirken, diesen zur Vollendung zu verhelfen. Aufgrund der ihm vorgetragenen, von ihm nicht widerlegten Beweislage war Hartenbach berechtigt, war er als Richter moralisch wie dienstlich verpflichtet, das von LG Kassel und OLG Frankfurt durchgeführte Erkenntnisverfahren anzuzweifeln, das ihm nachgewiesene Verbrechen, den Strafrechtsfall SLAVIATOURS, zur Anzeige zu bringen. Er war weder moralisch noch dienstlich verpflichtet, in diesem ihm nachgewiesenen Strafrechtsfall die nachweislich zu Unrecht beschuldigte, zu Unrecht verurteilte GmbH zu löschen

Hartenbach hatte die einmalige Chance, sich als Vertreter des in beispiellosem Prozeßbetrug geschundenen Rechts, des zu Unrecht verfolgten und verurteilten Staatsbürgers zu profilieren. Er hätte damit das Ansehen des ganzen Berufsstandes wiederhergestellt, gefestigt. Hartenbach hat diese Chance vergeben. 

Die in meinem Buch dokumentarisch belegte Wahrheit. Hartenbachs verbrecherisches Spiel mit der eidesstattlichen Versicherung
An meiner Frau und mir kriminell handelnde hessische Justiz hatte gehofft, bereits im August 1989 die eidesstattliche Versicherung zu erlangen. Wir konnten weder DM 2,8 Millionen gemäß Urteil des OLG an die Sowjets zahlen, noch DM 13.000,- Hinrichtungskosten, in der Sprache des Gerichts: Gerichtskosten. 

Die Justiz kannte unsere Verhältnisse. Sie handelte nach Plan. Hartenbach stellte auf Antrag der kassenleitenden Richterin Loose einen Haftbefehl auf sechsmonatige Beugehaft aus. Am 17.08.1989 wurde ich verhaftet und unter Polizeibedeckung wie ein Schwerverbrecher in die Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden eingeliefert. Auf Intervention des durch meine Frau nach meiner Verhaftung alarmierten Deutschen Bundestages mußten die Frankfurter kassenleitende Richterin und der Hofgeismarer Amtsgerichtsdirektor mich aus dem Knast entlassen, ohne, daß ich eine eidesstattliche Versicherung geleistet, gar eine Zahlungsverpflichtung anerkannt hatte. 

Der erste Versuch der hessischen Justiz, mit dem zusätzlichen Straftatbestand der Freiheitsberaubung die Löschung der SLAVIATOURS GmbH herbeizuführen, war in die Hose gegangen. (Über Sinn und Unsinn der Beugehaft lesen Sie hierzu bitte die Seiten 216-19 meines Buches.) 

Sein zweites Spiel, mit der Beugehaft das Verbrechensziel zu erreichen, ist genau so abgelaufen wie in meinem Buch auf den Seiten 222/223 geschildert. Ich kann und werde davon kein einziges Wort zurücknehmen. Im Gegenteil, ich bin bereit, die Übereinstimmung meiner öffentlichen Schilderung mit dem Ablauf der Besprechung Hartenbach, Kozica, Römer vom 26.08.1991 zu beeiden. Die 4. Zivilkammer des Landgerichts Kassel begeht den Straftatbestand vorsätzlicher Rechtsbeugung, wenn sie diese Schilderung verwerfen will, ohne sie beweiskräftig widerlegen zu können. 

Und was ist denn letztendlich falsch an Hartenbachs richterlicher Festlegung der beiden Alternativen, die dem Rechtsstaat bei unangefochten bleibender eidesstattlicher Versicherung zwingend auferlegt sind? Er hat bis heute nicht gewagt, mich des Offizialdelikts Abgabe einer vorsätzlich falschen eidesstattlichen Versicherung zu bezichtigen. Also anerkennt er, wenn auch nur stillschweigend, daß ich von Konfliktbeginn an die Wahrheit und nichts als die Wahrheit über die tatsächliche Schuld- und Schuldenlage, die tatsächliche Sach- und Rechtslage gesagt und geschrieben habe. In ihrem Beschluß vom 18.12.2003 unterschlägt die 4. Zivilkammer des LG Kassel vorsätzlich, daß ich am 26.08.1991 bereit war, erneut Beugehaft auf mich zu nehmen, statt die eidesstattliche Versicherung zu leisten. Wenn ein unbescholtener Staatsbürger bereit ist, für die Wahrheit, für die Durchsetzung seines verfassungsgarantierten Rechts, seiner in den Schmutz getretenen Grund- und Menschenrechte Gefängnis auf sich zu nehmen, unterliegen rechtsstaatliche Richter der Pflicht, solche Grund- und Geisteshaltung anzuerkennen, statt sie verächtlich zu machen, gar in die Nähe von Straftatbeständen zu rücken. 

Die Argumentation der 4. Zivilkammer des Landgerichts Kassel um angeblich rechtmäßige Löschung der GmbH 

Mit der seit nunmehr dreizehn Jahren unangefochten gebliebenen eidesstattlichen Versicherung vom 26.08.1991 ist der gerichtsnotorische Beweis erbracht, daß wir nicht begangen haben, wessen wir beschuldigt, verfolgt, verurteilt worden sind. Die heutige Argumentation der 4. Zivilkammer über die Rechtmäßigkeit der Löschung, mit der sie einen der ihren aus dem von ihm selbst verschuldeten Sumpf retten will, erinnert fatal an die Rechtsauffassung von Südstaatengouverneuren. Diese haben in einigen Fällen Delinquenten hinrichten lassen, obwohl inzwischen Beweise vorlagen, daß sie nicht begangen haben, wessen sie beschuldigt und darob zum Tode verurteilt worden sind. 

Nach welchem Recht sind hessische Richter, ganz gleich, ob Hartenbach oder ein anderer, berechtigt, ein Unternehmen, dessen Schuldlosigkeit die Justiz selbst bewiesen hat, zu vernichten, statt ihm und dessen Gesellschaftern, wie in Artikel 34 Grundgesetz und einschlägigen Gesetzen und auch in Artikel 1 Grundgesetz vorgeschrieben, mit Rehabilitierung und Schadensersatz die sofortige Weiterexistenz zu ermöglichen, ihnen Ruf, Ehre, Bonität, Kreditwürdigkeit, den Unternehmern ihre Menschenwürde zurückzugeben? Ich verlange über diesen Kernpunkt des Verbrechens von der 4. Zivilkammer stichhaltige Auskunft. 

Es ist geltendes Recht, daß eine vermögenslose GmbH nicht gelöscht werden darf, wenn sie berechtigte Ansprüche gegen Dritte verfolgt. Wir verfolgen seit Konfliktbeginn Ansprüche gegen die inzwischen nicht mehr existente Sowjetische Donaureederei, das Bundesland Hessen, die Bundesrepublik Deutschland. Beide letztere existieren noch, sind voll zahlungsfähig. Ich verlange von der 4. Zivilkammer auch Auskunft, wie sie diesen eklatanten Verstoß gegen geltendes Recht, begangen durch Hartenbach und das seiner Leitung unterstehende Amtsgericht, rechtfertigen will.

Es ist völlig ohne Belang, daß nicht Hartenbach, sondern ein anderer Richter die Löschungsverfügung in Bruch geltenden Rechts unterzeichnet hat. Hartenbach war nach der mir mit sachlich zwar zutreffenden, aber nicht eingehaltenen richterlichen Zusagen abgegaunerten eidesstattlichen Versicherung noch rund zweieinhalb Jahre Direktor des Amtsgerichts Hofgeismar. Als solcher ist er dafür verantwortlich, daß vom Behördenchef richterlich gegenüber Dritten festgelegte Geschäftsgrundlagen auch von seinen Mitarbeitern eingehalten werden. Noch in seiner Amtszeit als Amtsgerichtsdirektor haben mein Rechtsanwalt und ich in einer Fülle von an ihn gerichteten Schreiben wie Telefonaten die Einhaltung seines richterlich gegebenen Wortes, den sofortigen Wiedereintrag der in Wort- und Rechtsbruch gelöschten GmbH verlangt. Er hat sie alle entweder persönlich oder durch seine Mitarbeiter abgeschmettert. Sein Amtsgericht verstieg sich sogar zu der Behauptung, die Löschung sei in rechtskräftig abgeschlossenem rechtsfehler- und verfahrensfehlerfreiem Verfahren durchgeführt, es bestehe weder Anlaß noch Verpflichtung, die GmbH wieder einzutragen. 

Die von der hessischen Justiz planvoll betriebene Verelendung des Verbrechensopfers 

Hartenbach hat bereits im Frühsommer 1991 ein Antrag der Kreissparkasse Hofgeismar auf Zwangsversteigerung unseres Haus- und Grundbesitzes vorgelegen. In Folge des an uns eskalierenden Verbrechens, in Folge des uns zu diesem Zeitpunkt bereits zugefügten Schadens von DM 15 Millionen konnten wir seit einiger Zeit nicht mehr Zins und Abtrag auf unser verpfändetes Privateigentum leisten. Hartenbach wußte so genau wie kein anderer aus den Akten seines eigenen Gerichtes, daß uns das Wasser bis zum Halse stand. Er nahm darauf in der Besprechung vom 26.08.1991 direkten Bezug. Ob ich es denn kaufmännisch verantworten könne und wolle, während der sechsmonatigen Beugehaft Zwangsversteigerung unseres Haus- und Grundbesitzes zu erleben? Er könne mir nur raten, durch Leistung der eidesstattlichen Versicherung der Beugehaft zu entgehen, danach sofort mit den Vorbereitungen zur Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit der GmbH zu beginnen, um nach baldigem Eintreffen von Rehabilitierung und Schadensersatz auch die Zins- und Abtragszahlungen an die Hausbank wiederaufnehmen zu können. Genau das aber verhinderten er und sein Amtsgericht mit der Löschung und deren öffentlicher Bekanntmachung, unserer gerichtlichen Abstempelung als Bankrotteure. 

Der von der kriminellen Vereinigung, darin insbesondere von der hessischen Justiz als deren Ausführungsorgan in die Tat umgesetzte Plan der zwangsläufigen Verelendung des Verbrechensopfers ist so durchsichtig wie wirkungsvoll: 

Mit der Löschung der GmbH zerschlägt die Justiz den Eheleuten Kozica das Unternehmen, mit dem sie ab 1992 an die 12 Jahre lang 1973-84 aufgebauten Markterfolge mit zuletzt DM 5 Millionen Jahresumsatz 1984 wiederanknüpfen können, sofort wieder Millionenumsätze tätigen, daraus allen Verpflichtungen, auch gegenüber der Bank, nachkommen können. Statt mit der bundesweit und im deutschsprachigen Ausland besteingeführten SLAVIATOURS GmbH Millionenumsätze tätigen zu können, können sie mit der ihnen verbliebenen Einzelfirma SLAVIATOURS Studienreisen allenfalls einige DM 100.000,- Umsatz pro Jahr machen. Sie werden mit dieser Einzelfirma angesichts der ihnen zugefügten Millionenschäden, der ihnen aufgebürdeten Millionenlasten nurmehr für Zinsen und Steuern arbeiten. 

Früher oder später werden sie altersbedingt, vor allem, wenn Krankheiten dazukommen, die ihnen abverlangten Leistungen nicht mehr erbringen können. Um wenigstens den Anforderungen gegenüber Kunden, Leistungsträgern, Versicherungen, der Hausbank nachkommen zu können, werden sie höchstwahrscheinlich als erstes die Steuerzahlungen an den Schadensverursacher Staat einstellen müssen. Der Finanzminister (der von den angeblich einbehaltenen Millionen eingenommenen und jährlich mit 12% weiterwachsenden Kundengeldes bis heute keinen Pfennig Steuern haben will) wird dann das Unternehmen durch den Regierungspräsident schließen lassen mit dem dritten dem Unternehmerehepaar Kozica nach „Millionenbetrüger“ und „Bankrotteure“ öffentlich angehefteten Etikett: „unzuverlässig, ein Gewerbe auszuüben“. 

Nicht lange danach werden die Eheleute Kozica die letzte geschäftliche Tätigkeit einstellen müssen. Dann tritt Zahlungsunfähigkeit ein. Wie bei fast jeder Insolvenz im Geschäftsleben werden Dritte geschädigt. Zumindest einige davon werden dann gegen die Eheleute Kozica mit gerichtlichen Zahlungsbefehlen, Ladungen zu eidesstattlicher Versicherung, Anträgen auf Beugehaft zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung vorgehen. Die Rechtsanwälte, die den Antrag auf eidesstattliche Versicherung bzw. auf Beugehaft stellen, das sehr wohl sachkundige Amtsgericht, das die Ladung zu eidesstattlicher Versicherung bzw. den Haftbefehl ausstellt, informieren die Gläubiger nicht darüber, daß sie mit ihrem Vorgehen ihren zahlungswilligen, aber von Regierung und Justiz strafwürdig im Zustand der Zahlungsunfähigkeit gehaltenen Schuldner mit der eidesstattlichen Versicherung vernichten, sich selbst schaden, ihre berechtigte Forderung uneintreibbar machen.  

Der größte Gläubiger, die Hausbank (die bereits in den Jahren 1999 und 2001 die als Altersversorgung gedachten Lebensversicherungen in Höhe von DM 318.000,- vereinnahmt hat), wird die Zwangsversteigerung des seit 1985 verpfändeten Haus- und Grundbesitzes einleiten. Wird das öffentlich bekannt, wird dem Unternehmerehepaar Kozica ein viertes diskreditierendes Etikett angeheftet: „Haus und Hof durch Fehlkalkulationen und unwirtschaftliches Verhalten verspielt“. Dann sind sie unternehmerisch, in ihrem Ansehen, in ihrer Menschenwürde endgültig erledigt. –

Alle diese vorauszusehenden, von der kriminellen Vereinigung planvoll angestrebten und von mir seit 1985 allen Staatsgewalten vorausgesagten Stufen der Verelendung sind inzwischen eingetreten. Alle haben Eingang gefunden in die Dossiers der Wirtschaftsauskunfteien. Wir sind auf diese Weise absolut kreditunwürdig gemacht worden. Unsere persönliche wie berufliche Ehre, unsere Menschenwürde sind in den Schmutz getreten.

Womit hat das Unternehmerehepaar Marlene und Günter Kozica solches Schicksal verschuldet? Wir haben den Sowjets nachweislich keinen einzigen Pfennig eingenommenen Kundengeldes vorenthalten, sondern diese um Millionen Mark überbezahlt. Günter Kozica hat nachweislich die sowjetische Schiedsgerichtsbarkeit nicht vereinbart. Sie ist mir durch offenliegende Urkundenfälschung aufgezwungen worden. Andere Schuldvorwürfe sind meiner Frau und mir von Regierung und Justiz nicht gemacht, zumindest nicht bekannt geworden.

Sind die persönliche und berufliche Ehre eines Amtsgerichtsdirektors und Parlamentarischen Staatssekretärs schutzwürdiger als die persönliche und berufliche Ehre eines mittelständischen Unternehmerehepaares?
Hartenbach und neuerdings auch die 4. Zivilkammer des Landgerichts Kassel in der Zusammensetzung Menzler, Holtmann, Voorhoeve sehen in meiner öffentlichen Schilderung der Wahrheit zum Fall SLAVIATOURS eine gerichtlich zu ahndende eeinträchtigung der persönlichen und beruflichen Ehre des Alfred Hartenbach. 

Die über meine Frau und mich seit 1985 von Bundeskartellamt, Bundesregierung, danach der hessischen Justiz in regierungsamtlichen und richterlichen Urteilen ausgesprochenen ehrabschneidenden Lügen, Unternehmen, Existenz, Altersversorgung vernichtenden vorsätzlich falschen Verdächtigungen, die persönliche und berufliche Ehre, unseren untadeligen kaufmännischen Ruf, unsere Bonität und Kreditwürdigkeit, unsere Menschenwürde in den Schmutz tretenden Verleumdungen sind in den Augen der hessischen Justiz keine gerichtlich zu ahndenden Beeinträchtigungen, gar Herabsetzungen unserer persönlichen und beruflichen Ehre! 

 „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“, lautet der Artikel 3 des Grundgesetzes. Dem steht der Korpsgeist des schwarzen Korps der hessischen Justiz entgegen. In Verfassung und Menschenwürde verhöhnender Demonstration schwarzen Korpsgeistes sind die persönliche und berufliche Ehre eines der ihren absolut schutzwürdig. Die eines von diesem und der übrigen Justiz in totale Verelendung getriebenen mittelständischen Unternehmerehepaares sind hingegen für die hessische Justiz absolut nicht schutzwürdig. 

Für einen der ihren, hoch alimentiert aus Steuermitteln, setzen sich Ministerien und Gerichte, gleichfalls alimentiert aus Steuermitteln, ein, verfassen zu dessen Gunsten umfangreiche Schriftsätze. In zusätzlichem Verfassungsbruch verwehren sie dem durch die kriminelle Vereinigung in totale Verarmung getriebenen Staatsbürger sogar die Prozeßkostenhilfe mit der Begründung, es bestehe keine Aussicht auf Erfolg. Das ist letztendlich nur konsequent in einer Justiz, in der das Recht im anstehenden Fall keine Aussicht auf Erfolg hat, keinen Erfolg haben darf.

Der Volksvertreter Hartenbach und die Plenumsbeschlüsse des Deutschen Bundestages vom 13.09.2002 und 10.04.2003
Hartenbach wurde in 1994 als Volksvertreter in den Deutschen Bundestag gewählt. Nach der nächsten Bundestagswahl in 1998 avancierte er zum Vorsitzenden der AG Recht der SPD-Bundestagsfraktion, nach der Bundestagswahl von 2002 wurde er Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz, zweithöchster und damit sehr einflußreicher Justizpolitiker. 

Der Volksvertreter hat bei seiner Annahme des Mandats geschworen, das Recht zu wahren, Schaden vom deutschen Volke abzuwehren. Das bezieht sich insbesondere auf die Menschen seines Wahlkreises. In voller Kenntnis, was er und die übrige Justiz bei den Eheleuten Kozica, Bürger seines Wahlkreises, angerichtet haben, unterliegt er der aus dem Gewissen wie aus dem Mandat gebotenen Pflicht, Menschen seines Wahlkreises zu ihrem Recht zu verhelfen. Im Rahmen der verfassungsvorgeschriebenen Gewaltenteilung ist er als Volksvertreter verpflichtet, insbesondere den Menschen seines Wahlkreises Schutz und Abhilfe gegen Verbrechen der Staatsgewalten Exekutive und Jurisdiktion zu gewähren. Aber da sitzt er in der Zwickmühle. Will er als Volksvertreter helfen, muß er eingestehen, was er als Richter an uns begangen hat.

Nach Einstellung der letzten Geschäftstätigkeit im Oktober 2000 habe ich mich, vor allem um geschädigte Dritte vor Verlusten zu bewahren, erneut an den Petitionsausschuß des Deutschen Bundestages gewandt. Die damalige Vorsitzende, der ich in persönlichem Gespräch Dokumente zum Fall vorlegte, schlug die Hände über dem Kopf zusammen ob des uns zugefügten Unrechts. Der Bundespräsident bat mich mit Schreiben vom 22.11.2000, meinen Hungerstreik abzubrechen, versprach Prüfung des Falles. Auf deren Ergebnis warte ich noch heute. Sehr bald merkte die der PDS angehörige Vorsitzende des Petitionsausschusses, daß sie in den übrigen Fraktionen ihres Ausschusses, demgemäß auch in der Mehrheit des Deutschen Bundestages, auf erheblichen Widerstand stoße. Dem lagen keineswegs sachliche, sondern politische Motivationen einer Bundestagsmehrheit zugrunde. Das war für mich nicht überraschend. 

Der von mir bereits 1987 angerufene Petitionsausschuß des Deutschen Bundestages zeigte in seiner damaligen schwarz-gelben Mehrheit kein Interesse, der eigenen schwarz-gelben Bundesregierung Fehlverhalten im Fall SLAVIATOURS zu attestieren. Erst als der damalige SPD-Obmann im Petitionsausschuß, Horst Peter, bei eigenen Recherchen im Bundeskartellamt den zehnseitigen Aktenvermerk des Bundeskartellamtes vom 30.07.1985 zutage gefördert hatte, blieb der schwarz-gelben Bundestagsmehrheit nichts anderes übrig, als im Plenum für den Antrag der rot-grünen Minderheit zu plädieren. 

Im Plenumsbeschluß vom 19.05.1988, basierend auf den abgeschlossenen parlamentarischen Ermittlungen, wies der Deutsche Bundestag die Ausführungen des Bundesministers für Wirtschaft zum kartellbehördlichen Anliegen des Petenten als „nicht überzeugend“ zurück. Er forderte: „Angesichts der wirtschaftlichen Situation des Petenten hält es der Petitionsausschuß für angebracht, nach Möglichkeiten sofortiger Abhilfe, eventuell auf diplomatischem Wege, zu suchen. Zu denken ist hierbei auch daran, die Angelegenheit der deutsch-sowjetischen Wirtschaftskommission mit dem Ziel zu übergeben, im Rahmen eines Vergleichs eine Entschädigung für den Petenten zu erwirken und eine neutrale Schiedsgerichtsvereinbarung zu treffen“. 

Nichts von diesem Auftrag hat die Bundesregierung in die Tat umgesetzt. Sie hat bis heute noch nicht einmal ihre existenzvernichtende falsche Verdächtigung, ihre Ehre und Menschenwürde vernichtende Verleumdung zurückgenommen.

Aus meiner jüngsten Petition geht hervor, daß der Petent in Hartenbachs Wahlkreis wohnt, Hartenbach als einen der Hauptschuldigen innerhalb dieses Regierungs- und Justizverbrechens nennt. Was lag also näher, als daß die rot-grüne Mehrheitsfraktion bei Hartenbach, der nun ausgerechnet rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion geworden war, Stellungnahme einholte. Wie die ausgefallen ist, kann man sich denken. Und wer sich das nicht denken kann, kann es aus Hartenbachs und seiner Anwälte Klageschriften gegen mich nachlesen, er kann es nachlesen in den Plenumsbeschlüssen des Deutschen Bundestages vom 13.09.2002 und 10.04.2003. Es sind dies Persilscheine, in denen der Deutsche Bundestag die frühere schwarz-gelbe wie die heutige rot-grüne Bundesregierung von jeglichem Rechtsverstoß im Falle SLAVIATOURS freispricht, sie zugleich von jeglicher Verpflichtung zu Rehabilitierung und Schadensersatz entbindet. 

Die beiden Plenumsbeschlüsse aus 2002 und 2003 stehen in diametralem Gegensatz zu dem vom 19.05.1988. Ohne daß sich an der Sach- und Rechtslage auch nur das geringste geändert hat, keine einzige der parlamentarischen Ermittlungen von 1987/88 korrigiert, gar widerlegt worden ist, eine hundertprozentig entgegengesetzte Bewertung! Wen wundert solcher Verrat der Volksvertretung am eigenen Staatsbürger, am eigenen von ihr verabschiedeten Recht? In einer Bananenrepublik ist es straflos möglich, daß die Volksvertretung bei völlig unveränderten Sachverhalten heute für weiß erklärt, was sie in 1988 noch als schwarz angeprangert hat.

Der Strafrechtsfall

Der amtlich ermittelte Wettbewerbsrechtsfall SLAVIATOURS ist von der Bundesregierung mit den Straftatbeständen der vorsätzlich falschen Verdächtigung, der Verleumdung in Bruch des ordre public auf zivilrechtliches Gleis verschoben worden, um auf diesem in vorsätzlicher Begünstigung sowjetischer Wirtschaftskrimineller Unschuldige verfolgen, gegen diese vollstrecken zu können, den deutschen Gläubiger des sowjetischen Schuldners auszulöschen. So entstand der Strafrechtsfall SLAVIATOURS. 

Er besteht aus den Straftatbeständen: Begehen durch Unterlassen (§ 13 StGB), falsche Verdächtigung (§ 164 StGB), kreditvernichtender Verleumdung (§ 187 StGB), Freiheitsberaubung (§239 StGB), Nötigung (§ 240 StGB), Begünstigung (§ 257 StGB), Strafvereitelung im Amt (258a StGB), Betrug (§263 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Rechtsbeugung bis hin zur Rechtsverweigerung (§ 336 StGB), Verfolgung Unschuldiger (§ 344 StGB), Vollstreckung gegen Unschuldige (§ 345 StGB), Falschbeurkundung im Amt (§ 348 StGB). Welche Auswirkungen diese Straftatbestände gezeitigt haben, habe ich im vorliegenden Diskussionsbeitrag wie in meinem Ende Februar 2002 erschienenen Buch geschildert. Es umfaßt 341 Seiten, meine Schilderung stützt sich auf 234 Quellenangaben und Anmerkungen. Zu keinem einzigen dieser angezeigten Straftatbestände haben die hessischen Strafverfolgungsbehörden Ermittlungen angestellt.

Wenn auf einem Bauernhof die Katze fehlt, tanzen die Mäuse durch Haus und Scheunen. Wenn in einem Staat Strafverfolgungsbehörden nicht existieren, bzw. in einem seit neunzehn Jahren eskalierenden Strafrechtsfall die Täter durch fortgesetzte Strafvereitelung im Amt decken, ihr Verbrechen vollenden lassen, sind der Willkür Tür und Tor geöffnet, sind Rechtssicherheit und Rechtsstaat, der Staatsbürger höchste Gemeingüter, nicht mehr existent.

Das überfällige Strafverfahren

Aufgrund seines aus erster Hand erlangten Wissens um die tatsächliche Sach- und Rechtslage, die tatsächliche Schuld- und Schuldenlage hatte Hartenbach es im Sommer 1991 in der Hand, das Regierungs- und Justizverbrechen, einen ihm nachgewiesenen Strafrechtsfall abzustoppen. Die Geschäftstätigkeit der SLAVIATOURS GmbH ruhte seit Januar 1985. Gegen die GmbH erhob niemand auch nur einen einzigen Pfennig berechtigter Forderung. Also bestand weder Notwendigkeit noch Anlaß, die GmbH zu löschen.

Als Amtsgerichtsdirektor kannte Hartenbach die Rechtsvorschrift, daß eine vermögenslose GmbH, die berechtigte Ansprüche gegen Dritte verfolgt, nicht gelöscht werden darf. Er wußte, daß ich unsere berechtigten Ansprüche gegen die Sowjetische Donaureederei, das Bundesland Hessen, die Bundesrepublik Deutschland mit aller Kraft verfechte, niemals aufgeben werde. Selbst wenn Richter Witte die Löschungsverfügung ohne Hartenbachs Wissen, gar gegen dessen Willen unterzeichnet haben sollte, hätte es in Hartenbachs Zuständigkeit und Möglichkeiten gelegen, eingedenk seiner mir am 26.08.1991 richterlich gegebenen Zusagen und unserer berechtigten Forderungen die widerrechtlich gelöschte GmbH sofort wieder ins Handelsregister einzutragen.

Hartenbach aber wollte die Löschung der SLAVIATOURS GmbH, die Vernichtung unseres Unternehmens, mit dem uns sofortiger wirtschaftlicher Aufstieg möglich war. Hartenbach hat uns seit 1992 um zwölf Jahre bester unternehmerischer Schaffenskraft irreparabel betrogen. Er ist an meiner schwerkranken Frau und mir, an unserem Unternehmen, unserer Existenz, unserer Altersversorgung, an unserer Ehre und Menschenwürde zum Verbrecher geworden. Ich verlange die Aufhebung seiner Immunität, damit er sich endlich vor einem Strafgericht für seinen Anteil am Fall SLAVIATOURS verantworten muß. 

Ich beschuldige die hessische Justiz nach wie vor eines verfahrensrechtlich allerdings sehr geschickt und wirksam eingefädelten beispiellosen Prozeßbetruges. Ich beschuldige Bundesregierung und Justiz eines beispiellosen Verbrechens an nachweislich schuldlosen eigenen Staatsbürgern, und das in vorsätzlicher Begünstigung bereits amtlich überführter ausländischer Wirtschaftskrimineller. Ich verlange die seit nunmehr neunzehn Jahren überfällige strafrechtliche Behandlung des Falles SLAVIATOURS. 

Hierin werden Bundesregierung und Justiz gezwungen, endlich nachprüfbare Beweise vorzulegen, welche Gelder aus den Jahreseinnahmen der Donausaison 1984 wir der Sowjetischen Donaureederei vorenthalten haben sollen, und wie ich am 14.12.1983 am Vertragsort Moskau –daher die angeblich vereinbarte Zuständigkeit sowjetischen Schiedsgerichts und dessen Anwendung sowjetischen Rechts!– unterschrieben haben kann, was erst am 23.12.1983 von dort blanko mit der Bitte um Unterschriftsleistung und Retournierung postalisch an mich abgesandt worden ist, bei uns eingegangen am 10.01.1984. 

Im geforderten Strafprozeß muß das Amtsgericht Hofgeismar Beweise erbringen für seine im Beschluß vom 18.06.2003 ausgesprochene Überzeugung: „Der Schuldner hat seine wirtschaftliche Notlage nach Überzeugung des Gerichts durch Fehlkalkulationen und unwirtschaftliches Verhalten selbst verursacht und deren Folgen zu tragen. ...Dabei ist erschwerend zu berücksichtigen, daß der Schuldner die wirtschaftliche Bedrängnis selbst verschuldet und die Zahlungen an den Gläubiger böswillig verschleppt hat.“

Es ist dies die jüngste in verbrecherischer Absicht ausgesprochene Neuauflage einer bereits seit 1985 materiell, seit 1991 gerichtsnotorisch widerlegten Verleumdung. Wir haben weder Fehlkalkulationen begangen, noch unwirtschaftliches Verhalten. Wir vorenthalten niemandem Geld. Unsere wirtschaftliche Notlage ist uns planmäßig zugefügte Auswirkung eines Regierungs- und Justizverbrechens.

Der Zweck dieser Verleumdung liegt auf der Hand. Haben die Eheleute Kozica ihre wirtschaftliche Notlage selbst verschuldet, haben sie den Verlust von Haus und Hof gleichfalls selbst verschuldet. Ist ihre wirtschaftliche Notlage hingegen zwangsläufige Auswirkung eines seit neunzehn Jahren an ihnen eskalierenden Regierungs- und Justizverbrechens, so verwehren die §§ 149 ZPO (Aussetzung bei Verdacht einer Straftat) und 765a ZPO (Vollstreckungsschutz) der kriminellen Vereinigung, ihr letzes Ziel durchzusetzen: die Zwangsversteigerung von Haus und Grundstücken des von ihr ruinierten, zahlungsunfähig gemachten Verbrechensopfers.  

Die nur ihrem Gewissen, dem Gesetz, der Verfassung unterworfenen Minister, Richter, Abgeordneten sind zu feige, ihr Fehlverhalten im Falle SLAVIATOURS einzugestehen. Man muß sie dazu zwingen. Prozeßordnung, Gesetz und Verfassung schreiben für solchen Fall die strafrechtliche Klärung und Ahndung vor. 

Calden-Westuffeln, an 05.01.2004                                                                    Günter Kozica
